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Alles in allem führt Kümmeler mit 
seinem Buch auf eine schöne und vor 
allem interessante Reise in die Welt 
von Korčula im 15.  Jahrhundert. Die 
letzten Worte lassen Raum für weitere 
Forschungen, nicht nur der Inseln, son-
dern auch anderer dalmatinischer Ge-
meinden. Mit einem klaren Schreibstil, 
der häufigen Erwähnung von Quellen 
sowie Erklärungen bringt dieses Buch 
Experten, aber auch gewöhnlichen Ge-
schichtsinteressierten oder Liebhabern 
der Insel Korčula die Geschichten näher. 
Aus diesem Grund hoffe ich, dass andere 
Verlage die Bedeutung dieses Werks für 
ein breiteres Publikum verstehen und 
dass eine Übersetzung des Buches ins 
Kroatische bald erscheinen wird.

Maja Haraminčić Cebalo

die protokolle des landeskonsistoriums 
der evangelischen landeskirche in Ru-
mänien 1919–1944. bearbeitet, kritisch 
ediert und herausgegeben von ulrich 
andreas Wien und dirk Schuster unter 
Mitarbeit von timo hagen. hermann-
stadt: honterus-verlag 2021. urkunden-
buch der evangelischen landeskirche 
a. b. in Rumänien. band 4/1 – protokol-
le 1919–1926, Xciv + 573 S.; band 4/2 – 
protokolle 1928–1932, S. v + 574–1092.; 
band 4/3 – protokolle 1933–1938, S. v–
lXX + 1093–1732; band 4/4 – protokolle 
1939–1944, S. v–vi + 1733–2123.

Die vier Bände enthalten die Sitzungs-
protokolle des Landeskonsistoriums 
(fortan: LK) der Evangelischen Kirche 
A.  B. in Rumänien (fortan: EKR) aus 
der Zwischenkriegszeit. Das LK ist die 
Regierung der EKR und dient der lau-
fenden Aufgabenerfüllung der Kirche, 
es leitet die Gesamtgemeinde und ist 
zugleich Beratungs- und Entscheidungs-
stelle. Seine Mitglieder sind der Bischof, 
der Landeskirchenkurator, der Bischofs-
vikar, drei geistliche sowie sechs weltli-
che Mitglieder.1 Dadurch dokumentiert 
die vorliegende Quellenedition die effek-

tive Geschäftsführung der EKR in einer 
schwierigen Periode ihrer Geschichte, 
gekennzeichnet durch den Anschluss 
Siebenbürgens an Rumänien infolge des 
Zusammenbruchs der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie, die Weltwirt-
schaftskrise sowie die verstärkte Orien-
tierung an Deutschland, vor allem wäh-
rend der Zeit des Dritten Reichs.

Gleich im Vorwort wird festgehal-
ten, dass die »Kirchenregierung« der 
EKR mehr als ein kirchliches Gremium 
war. Sie vertrat eine seit dem 12.  Jahr-
hundert bestehende Volkskirche deut-
scher Muttersprache. Seit der Auflösung 
der Selbstverwaltung der Siebenbürger 
Sachsen im letzten Drittel des 19.  Jahr-
hunderts diente die Landeskirche als 
eine Art »Volksvertretung« der doppel-
ten Minderheit. Somit ist die vorliegende 
Quellenedition ein wichtiger Beitrag zur 
Erforschung der Geschichte der Sieben-
bürger Sachsen.

In der doppelten Einleitung (1. Band, 
S.  IX–XCIV; 2.  Band, S.  VIII–LXXX) 
bietet Ulrich Andreas Wien zuerst einen 
gründlichen Überblick zur Geschich-
te der Landeskirche bis 1918. Die Ge-
meinden der Siebenbürger Sachsen wa-
ren mehrheitlich vom Siebenbürgischen 
Bistum in Weissenburg (rum. Alba Iulia) 
exemt und dem Graner (ung. Esztergom) 
Erzbistum unterstellt. 1550 hatte die 
Nationsuniversität, wie der Landtag der 
Sachsen hieß, die Einführung der Refor-
mation angeordnet. 1553 wurde die Insti-
tution des Superintendenten aufgestellt, 
zuerst für die ehemals exemten Gemein-
den, später für die zum Bistum gehö-
renden Hörigengemeinden. Dadurch 
wurde eine Institution geschaffen, die 
alle Gemeinden vertrat. Die Geistlichen 

1 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche Augs-
burgischen Bekenntnisses in Rumänien, <https://
www.evang.ro/fileadmin/user_upload/Kirchen-
ordnung_KO_Internetversion.pdf>, S.  28–29, 
4.6.2023.
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bildeten auf den Synoden die sogenannte 
Geistliche Universität.

Im Rahmen des Fürstentums Sieben-
bürgen kam es unter staatlichem Druck 
1572 zur Annahme des Augsburger Be-
kenntnisses von 1530. Dadurch erhielten 
die sächsischen Kirchen die Vorausset-
zung zur lutherischen Konfessionalisie-
rung. Die Landeskirche war in Kapiteln 
organisiert, die schon seit dem Mittel-
alter für die Privilegien der Geistlichen 
des jeweiligen Kirchsprengels eintraten 
sowie für Ehe-, Moral- und Disziplinar-
prozesse zuständig waren.

Der Superintendent war zunächst der 
Garant der reinen Lehre und für die 
Einberufung der Synode zuständig. Eine 
seiner Eingriffsmöglichkeiten war die 
Generalkirchenvisitation. Mit der Zeit, 
vor allem nach der Integration Sieben-
bürgens ins Habsburgerreich, erkämpfte 
er sich weitere Vorrechte im Bereich der 
Ordination und der Ehegerichtsbarkeit. 
Durch die relative rechtliche Gleich-
stellung der evangelischen Kirchen in 
Österreich im Protestantenpatent von 
1861 eröffnete sich auch für die sieben-
bürgische Landeskirche die Möglichkeit, 
sich eine eigene, demokratische Kirchen-
verfassung zu schaffen. 1867 wurde im 
Zusammengang des Ausgleiches Öster-
reich-Ungarn geschaffen. Damit begann 
ein abrupter Übergang von der privile-
gierten Ständenation des Mittelalters zu 
einer nationalen Minderheit in dem nati-
onalisierenden und streng zentralisierten 
Staat Ungarn, in dessen Innenangele-
genheiten der Kaiser und König in Wien 
nicht eingreifen konnte.

Der Historiker und Theologe Georg 
Daniel Teutsch (1817–1893) wurde 1867 
zum Superintendenten gewählt. Im Ver-
band mit weltlichen Fachleuten vertrat 
er die Etablierung einer neuen Identi-
tät, die des »Siebenbürger Sachsen« im 
Gegensatz zum vorherrschenden lokalen 
und rechtlichen Selbstbewusstsein des 
hörigen Sachsen beziehungsweise des 

»freien« Sachsen. Zur Verwirklichung 
dieses Ideals bediente sich Teutsch vor 
allem der Historiografie; er schrieb eine 
volkstümliche Geschichte der Sieben-
bürger Sachsen, in der er diese als eine 
kirchlich-ethnisch einheitliche Gruppe 
darstellte, die schon seit ihren Anfängen 
die Attacken der ihr feindlich gesinnten 
Ungarn in der Gestalt des Adels abweh-
ren musste. Weitere Instrumente waren 
die kirchliche Administration, die kon-
fessionellen Bildungsanstalten und die 
sozial-kirchlichen Vereine. Diese Ab-
wehrmentalität, die am ehesten mit dem 
Bild der befestigten Kirchenburg zu ver-
gleichen wäre, dominierte die Politik der 
Landeskirche in den letzten Jahrzehnten 
des 19.  Jahrhunderts. Unmittelbar vor 
dem Ersten Weltkrieg trat eine leichte 
Entspannung zwischen Staat und Kirche 
ein.

Während des Ersten Weltkriegs be-
nahmen sich die Sachsen wie exemplari-
sche Bürger und verteidigten ihr Vater-
land. Eine besondere Herausforderung 
stellte der rumänische Angriff am 28. Au-
gust 1916 auf Südsiebenbürgen dar, viele 
Bürger und Bauern flohen nach Ungarn. 
Die meisten kehrten nach dem Zurück-
schlagen der rumänischen Armee durch 
deutsche Verbände ab Mitte September 
1916 zurück.

Nach dem Zerfall der Doppelmonar-
chie plädierte die siebenbürgisch-sächsi-
sche Elite für den Anschluss der Region 
an das Königreich Rumänien. Die Angst 
vor Kommunismus und die schöne Mär 
von der Selbstbestimmung der Völker 
hatte überzeugt, dass die Minderheiten 
in diesem Land bessere Garantien zur 
Selbstverwaltung bekommen würden, 
als sie sie in Ungarn hatten. Die Enttäu-
schung trat bald ein und Ulrich Andre-
as Wien beschreibt den Übergang auch 
treffend: »Aus einer westkirchlich ge-
prägten, plurikonfessionellen Gesamtge-
sellschaft sowie aus einem juristisch und 
administrativ weitestgehend verlässli-
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chen politischen Rahmen wurde die regi-
onale Bevölkerung herausgerissen. Nach 
einer kurzen Übergangszeit landete sie 
in einem Staatswesen, das mit pluralen, 
heterogenen Identitäten überfordert, 
von einer ostkirchlich-orthodoxen Men-
talität geprägt war und dessen Politiker 
überwiegend eine Klientelpolitik prakti-
zierten sowie sich an einem balkanische 
Gepflogenheiten kultivierenden Politik-
stil orientierten«. (Einleitung I, S. XLI–
XLII) Der Anschluss änderte wenig; 
nach wie vor musste man als doppelte 
Minderheit in die Abwehr.

Die Landeskirche wurde vom rumä-
nischen Staat als Person öffentlichen 
Rechts anerkannt und ihre neue Kir-
chenordnung 1927 von König Ferdi-
nand I. bestätigt. Trotz der Möglichkeit 
im geschützten rechtlichen Rahmen 
fortzuwirken zu dürfen, sah sich die 
Landeskirche mehreren Herausforde-
rungen gestellt. Die finanzielle Lage 
war schlecht und viertiefte sich infolge 
der Weltwirtschaftskrise der Zwischen-
kriegszeit. Das Kirchenvolk war nicht 
mehr in der Lage oder verweigerte sogar 
den finanziellen Aufwand zum Erhalt des 
kirchlichen Schulwesens. Das neue Kul-
tusgesetz 1928 erlaubte die Gründung 
von neuen Kultusgemeinschaften und in 
den meisten Gemeinden entstanden frei-
kirchliche Gemeinden aus den Reihen 
der ehemals evangelischen Bewohner, 
die entweder mit den finanziellen For-
derungen der Landeskirche oder deren 
nationalistischer Verkündigung  – oder 
sogar mit beiden  – unzufrieden waren. 
Der härteste Schlag war die 1921 durch-
geführte Agrarreform, welche zur Ent-
eignung fast der Hälfte der Grundstücke 
der Kirchengemeinden und Dekanate 
führte. Die politische Währungsreform 
und inflationsfördernde Wirtschaftspo-
litik Bukarests führten zur Verarmung 
weiterer Teile der Gesellschaft und In-
stitutionen in den ehemals ungarischen 
Gebieten. Die völlige Anerkennung und 

staatliche Mitfinanzierung des kirch-
lichen Schulwesens sowie die Geneh-
migung des Staatsabiturs in deutscher 
Sprache beschäftigte die Landeskirche 
bis 1940.

Der Nationalsozialismus fand fast von 
Anfang an Sympathisanten unter den 
Siebenbürger Sachsen. Bischof Viktor 
Glondys (1882–1949) hatte bereits 1931 
aufgerufen, dass das Gebot der Nächs-
tenliebe den Rassenhass zu überwinden 
habe, allerdings begrüßte er 1934 die 
»Auferstehung des deutschen Volkes« 
durch das »Wunder« Hitler. Seine Ambi-
valenz sowie die seit 1938 preisgegebene 
Kritik an dem Rassismus der NS-Ideolo-
gie zugunsten einer Symbiose von Natio-
nalsozialismus und Kirche sind bekannte 
Merkmale einer deutschen Minderheit, 
die sich im Reich bemerkbar machen 
will. Die Resistenz der Landeskirche ge-
genüber den Nationalsozialisten nahm 
kontinuierlich ab, bis es 1942 zu einem 
Gesamtabkommen zwischen ihr und der 
nationalsozialistischen Partei Deutsche 
Volksgruppe in Rumänien (fortan: DVR) 
kam, das praktisch eine Gleichschaltung 
bedeutete. Die NS-Fraktion im LK nutz-
te von Anfang an die finanzielle Schwä-
che der Kirche als Schulerhalterin und 
Managerin der Ruhegehaltskasse der 
ehemaligen kirchlichen Angestellten aus, 
um die oberste Kirchenleitung zu diskre-
ditieren und im Volk antiklerikalen Hass 
zu schüren.

Aus der deutsch-evangelischen Volks-
kirche wurde eine sächsische National-
kirche ganz im Sinne der Deutschen 
Christen. Die »Nazifizierung« der Lan-
deskirche kulminierte 1940 im Verdrän-
gen Glondys’ aus dem Bischofsamt und 
1941 durch die Wahl des »Parteisolda-
ten« Wilhelm Staedel (1886–1971) zu 
seinem Nachfolger. Die Übergabe des 
kirchlichen Schulwesens an die DVR er-
folgte bald darauf und war ein deutliches 
Zeichen der Kapitulation der Landeskir-
che gegenüber der NS-Fraktion. Ulrich 
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Andreas Wien beschreibt diesen Sieg als 
das Ergebnis eines ambivalenten Prozes-
ses: »Gleichschaltung und Selbstgleich-
schaltung, Nazifizierung und Selbstnazi-
fizierung vollzogen sich komplementär«. 
(Einleitung II, S. LXI) Die Nationalkir-
che brach im September 1944 zusam-
men, nachdem am 23. August Rumänien 
die Front wechselte und nun an der Seite 
der UdSSR Hitler-Deutschland zu be-
kämpfen anfing.

Vor dem Protokoll jeder Landeskir-
chenversammlung steht ein Verzeichnis 
mit den vom LK behandelten Gegen-
ständen in chronologischer Reihenfolge. 
Jedem Gegenstand geht eine laufende 
Zahl voraus sowie die Seitenzahl nach, 
wo sie sich abgedruckt befindet. Dadurch 
kann der interessierte Leser entweder 
zu einem spannenden Themenbereich 
aus den Einleitungen die LK-Beschlüsse 
nachlesen oder frei durch dieselben stö-
bern, bis er etwas von Interesse finden 
kann. Der Wortlaut der Gegenstände 
ist der ursprüngliche, die Abkürzungen 
werden ausgeschrieben, allerdings kei-
ne erklärenden Fußnoten gesetzt. Diese 
erfolgen im Haupttext der Edition. Die 
Wiedergabe des Textes ist für die Editi-
on nur minimal verändert worden. Der 
vierte Band enthält die Kurzbiografien 
der wichtigsten Persönlichkeiten aus den 
Protokollen und endet mit einem Abkür-
zungsverzeichnis.

Die Edition ist so gedacht, dass die 
zwei Einleitungen einen umfassenden 
Einblick in die Geschichte der evange-
lischen Kirchengeschichte A.  B. in Ru-
mänien auch für den in siebenbürgischen 
Angelegenheiten nicht sachkundigen Le-
ser anbieten; die LK-Protokolle können 
dafür eher den historisch interessierten 
Forscher animieren. Trotz der knappen 
Formulierungen überwältigt das Arbeits-
volumen der evangelischen Kirchenre-
gierung aus der Zwischenkriegszeit.

András Bándi

helmut Moll (hg.): zeugen für chris-
tus. das deutsche Martyrologium des 
20.  Jahrhunderts. Herausgegeben von 
Helmut moll im auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz, 2  Bände, 7. über-
arbeitete und aktualisierte auflage, 
paderborn: Ferdinand Schöningh, 2019, 
lxxVIII und 1828 Seiten  – ISBn 978-3-
506-78012-6, € 99.

Das monumentale Werk Deutsche Marty-
rologium des 20. Jahrhunderts ist nun 2019 
in siebter Auflage erschienen. Die erste 
Auflage wurde im Jahr 1999 veröffent-
licht. Offensichtlich stößt ein solches le-
xikalisches Werk auf genügend Interesse, 
was sehr erfreulich ist. Der verstorbene 
Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal 
Meisner, gab dem Herausgeber, Prälat 
Dr.  theol. Helmut Moll, die Erstellung 
eines Martyrologiums deutscher und 
deutschstämmiger Märtyrer in Auftrag. 
Damit folgte er dem Aufruf von Papst 
Johannes Paul  II. zur Dokumentation 
der Märtyrer des 20.  Jahrhunderts in 
seinem Apostolischen Schreiben Tertio 
millenio adveniente aus dem Jahr 1994, in 
dem er folgendes schrieb: »Am Ende des 
zweiten Jahrtausends ist die Kirche er-
neut zur Märtyrerkirche geworden. Die 
Verfolgung von Gläubigen  – Priestern, 
Ordensleuten und Laien  – hat in ver-
schiedenen Teilen der Welt eine reiche 
Saat von Märtyrern bewirkt. […] Das ist 
ein Zeugnis, das nicht vergessen werden 
darf. […] Wie beim Konsistorium emp-
fohlen wurde, muß von den Ortskirchen 
alles unternommen werden, um durch 
das Anlegen der notwendigen Dokumen-
tation nicht die Erinnerung zu verlieren 
an diejenigen, die das Martyrium erlitten 
haben« (S. XXXVIIf.). Diesem Anliegen 
des Papstes verpflichtet sich der Heraus-
geber. So konnte noch die erste Auflage 
pünktlich vor der Jahrtausendwende 1999 
dem Papst persönlich überreicht werden. 
In Folge erschienen binnen zwei Jahr-
zehnten sechs neue Auflagen (2.: 2000; 3.: 
2001; 4.: 2006; 5.: 2010; 6. 2015; 7.: 2019), 
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